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Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 29. März 1950.

Der Präsident: Jacques Schmid
Der Protokollführer: Leimgruber

Der Schweizerische Bundesrat beschliesst:

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den 29. März 1950.

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundeskanzler:

essa Leimgruber

#ST# Bumlesbeschluss
über

die Gewährung eines Bundesbeitrages
an die Erstellung von neuen Bureauräumlichkeiten für die

Weltgesundheitsorganisation

(Vom 17. März 1950)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 5. Dezember 1949*),

beschliesst :

Artikel l

Der Weltgesundheitsorganisation wird ein Bundesbeitrag von Fr. 3 000 000
gewährt, um ihr die Erstellung von neuen Bureauräumlichkeiten in Genf zu
ermöglichen.

*) BEI 1949, II, 1161.
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Artikel 2

Der Kanton Genf hat der Eidgenossenschaft an ihren Beitrag Fr. 500 000
zu verguten.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt, als nicht allgemein verbindlicher Natur, sofort in
Kraft.

Der Bundesrat ist mit seinem Vollzug beauftragt.

Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 13. März 1950.

Der Präsident: Haeîelin
Der Protokollführer: Ch. Oser

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 17. März 1950.

Der Präsident: Jacques Schmid
Der Protokollführer: Leimgruber

Der Schweizerische Bundesrat beschl iess t :

Veröffentlichung des vorstehenden Bundesbeschlusses im Bundesblatt.

Bern, den 17. März 1950.

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundeskanzler:

Leimgruber
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